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AVG §68 Abs1;

EisenbahnG 1957 §35;

EisenbahnG 1957 §36;

VwRallg;

Rechtssatz

Zwar tri8t das EisenbahnG 1957 keine ausdrückliche Regelung über die dingliche Wirkung von Bescheiden, doch

handelt es sich bei einem eisenbahnrechtlichen Bauverfahren um ein projekt- und standortbezogenes

Genehmigungsverfahren, für das die Annahme dinglicher Wirkung liegenschafts- und anlagebezogener

Verwaltungsrechtsverhältnisse geboten ist. Auch ein eisenbahnrechtlicher Baugenehmigungsbescheid gemäß §§ 35, 36

EisenbahnG 1957 regelt nämlich seinem Wesen und seiner Bestimmung nach nicht die Rechtsbeziehungen einer

einzelnen Person, sondern die Rechtsbeziehungen der Eisenbahnahnlage selbst; er entfaltet also dingliche Wirkung.
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